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(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Ab-
führen von Wasser, insbesondere Stagnationswasser,
aus einer Trinkwasserleitung, mit mindestens einer
Trinkwasser-Zuleitung (2) zur Trinkwasserversorgung
einer endständigen Trinkwasser-Zapfstelle (4), insbe-
sondere einer Kopf‑ oder Handbrause, mit mindestens
einemerstenAbsperrglied (16) zumAbsperrenderTrink-
wasser-Zuleitung (2), mit mindestens einer an der Trink-
wasser-Zuleitung angeschlossenen Wasserabführlei-
tung (18), mit mindestens einem zweiten Absperrglied
(20) zum Absperren der Wasserabführleitung (18), und
mitmindestenseinerSteuervorrichtung (22) zur abwech-
selnden Aktivierung des ersten Absperrgliedes (16) und
des zweiten Absperrgliedes (20). Um bei einer solchen
Vorrichtung die Einhaltung der Trinkwasserhygiene wei-

ter zu vereinfachen und eine konstruktiv günstige Mög-
lichkeit zur Einhaltung der Trinkwasserhygiene zu schaf-
fen, sieht die Erfindung vor, dass die Vorrichtung mit
mindestens einer einen Sauganschluss (24) und einen
Wasserauslass (26) aufweisenden Pumpe (28) verse-
hen ist, wobei der Sauganschluss (24) an der Trinkwas-
ser-Zuleitung (2) in Trinkwasserfließrichtung gesehen
hinter dem ersten Absperrglied (16) angeschlossen ist,
undwobei derWasserauslass (26) anderWasserabführ-
leitung (18) in Wasserfließrichtung gesehen vor dem
zweiten Absperrglied (20) angeschlossen ist. Die Erfin-
dung betrifft ferner ein Sanitärsystem mit einer solchen
Vorrichtung sowie eine Verwendung einer solchen Vor-
richtung zumAbführen vonStagnationswasser aus einer
Trinkwasserleitung.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Ab-
führen von Wasser, insbesondere Stagnationswasser,
aus einer Trinkwasserleitung, mit mindestens einer
Trinkwasser-Zuleitung zur Trinkwasserversorgung einer
endständigen Trinkwasser-Zapfstelle, insbesondere ei-
ner Kopf‑ oder Handbrause, mit mindestens einem ers-
ten Absperrglied zum Absperren der Trinkwasser-Zulei-
tung, mit mindestens einer an der Trinkwasser-Zuleitung
angeschlossenen Wasserabführleitung, mit mindestens
einemzweitenAbsperrglied zumAbsperren derWasser-
abführleitung, und mit mindestens einer Steuervorrich-
tung zur abwechselndenAktivierungdeserstenAbsperr-
gliedes und des zweiten Absperrgliedes. Die Erfindung
betrifft ferner ein Sanitärsystem, vorzugsweise für eine
Dusche,mit einer solchenVorrichtung zumAbführen von
Wasser aus einer Trinkwasserleitung. Des Weiteren be-
trifft die Erfindung eine Verwendung einer solchen Vor-
richtung zumAbführen vonStagnationswasser aus einer
Trinkwasserleitung, insbesondere einer Duschwasser-
leitung.
[0002] Trinkwasser-Installationen unterliegen hohen
hygienischen Anforderungen, ummittelbare oder unmit-
telbare gesundheitliche Beeinträchtigungen und Störun-
gen des Wohlbefindens bei einem Nutzer der Trinkwas-
ser-Installationen auszuschließen. Es ist erstrebens-
wert, eine im Wesentlichen einwandfreie Trinkwasser-
beschaffenheit in der jeweiligen Trinkwasser-Installation
zu gewährleisten. Dabei soll vermieden werden, dass
sich Mikroorganismen, unter anderem auch Krankheit-
erreger wie Legionellen in den Trinkwasser-Installatio-
nen vermehren. Gelangen Legionellen in Installationen
mit erwärmtem Trinkwasser, in denen Wassertempera-
turen zwischen25 °Cund50 °Cvorherrschen, so können
sich die Legionellen zu hygienisch relevanten Konzent-
rationen vermehren.
[0003] Insbesondere durch Stagnation und ungeeig-
nete Betriebsweise kann die Trinkwasserbeschaffenheit
in den Leitungen und Vorrichtungen einer Trinkwasser-
Installation durch Vermehrung von Mikroorganismen
oder durch erhöhte Konzentration von in Lösung geh-
enden Anteilen der Werkstoffe der Vorrichtungen oder
Leitungen beeinträchtigt werden, sodass die an Trink-
wasser gestellten Anforderungen nicht mehr erfüllt sind.
[0004] Eine bekannteMaßnahme zur Einhaltung einer
hygienisch einwandfreien Trinkwasserbeschaffenheit
besteht darin, eine Trinkwasser-Zirkulationsleitung vor-
zusehen, die Trinkwasser einem Trinkwassererwärmer,
z.B. einem Speicher-Trinkwassererwärmer, zurückführt,
in welchemdas Trinkwasser auf eineMindesttemperatur
von z. B. ca. 60 °C erwärmt wird.
[0005] Eine weitere bekannte Maßnahme zur Einhal-
tung einer hygienisch einwandfreien Trinkwasserbe-
schaffenheit besteht darin, am Ende eines Wasserlei-
tungsstranges, beispielsweise an einem Ende einer
Trinkwasser-Etagenleitung eines Wohngebäudes, Ho-
tels oder Krankenhauses eine Spülstation anzuordnen.

Die Spülstation ermöglicht ein gezieltes Ablassen von
Kalt‑ und/oder Warmwasser in einen Abfluss, um einen
Austausch des Wassers in dem jeweiligen Wasserlei-
tungsstrang zu gewährleisten.
[0006] Bei einer Trinkwasser-Etagenleitung kann sich
die (nachträgliche) Anordnung einer Spülstation insbe-
sondere dann als nachteilig erweisen, falls eine Revi-
sionsöffnung an einemEndbereich der Trinkwasser-Eta-
genleitung nicht vorhanden ist und damit auch keine
konstruktiv günstige Möglichkeit besteht, eine Spülsta-
tion zu verorten. Allerdings besteht insbesondere bei der
Anordnung von Verbrauchern am Ende einer Leitungs-
anordnung, die nicht als Zirkulationsleitung ausgebildet
ist, der Bedarf, eine zuverlässige Spülung auch solcher
Verbraucher zu ermöglichen.
[0007] Insbesondere beiDuschen, die häufig amEnde
einer solchen Trinkwasser-Etagenleitung angeordnet
sein können, ist es aus dem Stand der Technik lediglich
bekannt, eine manuelle Spülung durch Betätigung einer
Duschbrause vorzusehen.
[0008] Allerdings führt eine derartige manuelle Spü-
lung und eine damit verbundene manuelle Dokumenta-
tion häufig dazu, dass eine hygienisch einwandfreie
Trinkwasserbeschaffenheit nicht gewährleistet werden
kann. Ebenfalls besteht die Gefahr für die eine manuelle
Spülung durchführende Person, dass, falls innerhalb der
Trinkwasser-Installation bereits Legionellen-Wachstum
eingesetzt hat, durch die manuelle Spülung die bereits
vorhandenen Legionellen in der Luft verwirbelt werden
unddaher vonderdiemanuelleSpülungdurchführenden
Person eingeatmet werden.
[0009] Seitens der Anmelderin wurde bereits eine
Spülvorrichtung für eine Dusche zur Durchführung einer
automatisierten Hygienespülung entwickelt. Mit einer
solchen Spülvorrichtung lässt sich Stagnationswasser
kontrolliert mittels einer unter Putz angeordneten Was-
serabführleitung in einen sichtverdeckten Auslauf ablei-
ten. Diese Spülvorrichtung bietet somit gegenüber her-
kömmlichen Sanitärsystemen für eine Dusche eine ver-
besserte Hygienespülung. Seitens der Anmelderin wur-
de jedoch erkannt, dass mittels einer solchen Spülvor-
richtung Restwasser, das sich in einer Kopf‑ oder Hand-
brause befindet, nicht oder nicht ausreichend ausspülen
lässt. Eine Wasserstagnation innerhalb der Rohr‑ oder
Schlauchleitung zwischen Wandaustritt und Kopf‑ oder
Handbrause wird nicht ausgespült und erfordert ein ma-
nuelles Ausspülen vom Betreiber oder Nutzer der Kopf‑
oder Handbrause.
[0010] Davon ausgehend liegt der Erfindung die Auf-
gabe zugrunde, eine Vorrichtung sowie ein Sanitärsys-
tem der eingangs genannten Art anzugeben, welche die
Einhaltung der Trinkwasserhygiene weiter vereinfachen
bzw. weiter verbessern und eine konstruktiv günstige
Möglichkeit zur Einhaltung der Trinkwasserhygiene
ermöglichen.
[0011] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß bei einem
ersten Aspekt der vorliegenden Erfindung dadurch ge-
löst, dass die Vorrichtung mit mindestens einer einen
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SauganschlussundeinenWasserauslassaufweisenden
Pumpe versehen ist, wobei der Sauganschluss an der
Trinkwasser-Zuleitung in Trinkwasserfließrichtung gese-
hen hinter dem ersten Absperrglied angeschlossen ist,
und wobei der Wasserauslass an der Wasserabführlei-
tung in Wasserfließrichtung gesehen vor dem zweiten
Absperrglied angeschlossen ist.
[0012] Hierdurch wird eine Vorrichtung zum Abführen
von Stagnationswasser aus einer Trinkwasser-Zulei-
tung, insbesondere aus einer eine Kopf‑ oder Handbrau-
se versorgenden Trinkwasser-Zuleitung zur Verfügung
gestellt, die die Einhaltung einer geforderten Trinkwas-
serhygiene weiter vereinfacht sowie weiter verbessert.
Ebenfalls wird in konstruktiv günstiger und komfortabler
Weise durch Einsatz einer Pumpe und zugeordneter
Absperrglieder ein Absaugen von Restwasser, das sich
in einer zu einer Kopf‑ und/oder Handbrause oder end-
ständigen Trinkwasser-Zapfstelle führenden Trinkwas-
serleitung befindet, ermöglicht. Insbesondere kann eine
Verwirbelung von Legionellen in die Raumluft, die sich
bei einer manuellen Spülung ergeben kann, vermieden
werden. Vorzugsweise betätigt die Steuervorrichtung die
Absperrglieder abwechselnd für eine bestimmte Zeit-
dauer, in welcher ein Absaugen und Ableiten von in einer
Kopf‑ und/oder Handbrause oder endständigen Trink-
wasser-Zapfstelle befindlichem Restwasser stattfinden
soll. Eine solche Zeitdauer für das Abführen von Stagna-
tionswasser kann zumindest 10 s, bevorzugt zumindest
30 s, besonders bevorzugt zumindest 60 s, betragen.
[0013] AbgesehenvonhygienischenAspektenhat das
Absaugen von Restwasser aus einer Kopf‑ und/oder
Handbrause auch noch den Vorteil, dass der Benutzer
beim Duschen nicht mit abgekühltem Restwasser in
Berührung kommt.
[0014] Bei der in der erfindungsgemäßen Vorrichtung
verwendetenPumpe kann es sich insbesondere umeine
Hydropumpe, beispielsweise um eine Kolben‑, insbe-
sondere Drehkolben‑, Drehschieber‑, Zahnrad‑, Kreisel‑
oderSchlauchpumpehandeln.EinesolchePumpe istmit
vergleichsweise kompakten Abmessungen erhältlich.
Auch haben solche Pumpen mitunter im Betrieb einen
geringen Energieverbrauch. Ein besonderer Vorteil von
Schlauchpumpen besteht darin, dass nur der Schlauch
mit der Flüssigkeit in Kontakt kommt. Da nur die Innen-
wand des Schlauchs mit der Flüssigkeit in Kontakt
kommt, ist dasRisikoeinerKontaminationderFlüssigkeit
durch die Pumpe oder umgekehrt ausgeschlossen.
[0015] Eine vorteilhafte alternative Ausgestaltung der
Erfindung sieht vor, dass die Pumpe eine einen Treibme-
dium-Einlass aufweisende Strahlpumpe, vorzugsweise
Wasserstrahlpumpe ist. Eine solche Pumpe kann auch
als Venturi-Düse bezeichnet bzw. mit einer Venturi-Düse
verglichen werden. Eine Wasserstrahlpumpe ist eine
Strahlpumpe, bei der Wasser als Treibmedium in eine
Venturi-Düse geleitet wird. Solche Pumpen werden ins-
besondere verwendet, um Flüssigkeiten oder Gase ab-
zusaugen.
[0016] In derVenturi-Düse ist an der engstenStelle der

sich verjüngenden Düse der dynamische Druck (Stau-
druck) maximal und der statische Druck minimal. Die
Geschwindigkeit des Treibmediums bzw.Wassers steigt
im Verhältnis der Querschnitte beim Durchströmen der
Düsean,weil überall dieselbeMengedurchfließt.Gleich-
zeitig sinkt der Druck proportional im Ansauganschluss
der Strahlpumpe, der vorzugsweise an der engsten Stel-
le der Venturi-Düse sitzt.
[0017] Der Treibmedium-Einlass der Strahlpumpe ist
vorzugsweise an der Trinkwasser-Zuleitung in Trinkwas-
serfließrichtung gesehen vor dem ersten Absperrglied
angeschlossen.Hierdurch lässt sicheinekurzeLeitungs-
strecke von der Trinkwasser-Zuleitung zu dem Treibme-
dium-Einlass der Strahlpumpe realisieren.
[0018] Ein besonderer Vorteil von Strahlpumpen, ins-
besondere Wasserstrahlpumpen besteht darin, dass sie
selbst keinen Motor oder Antrieb und somit auch keinen
Stromanschluss benötigen. Sie zeichnen sich zudem
durch kompakte Abmessungen, eine einfache Bauart
(keine beweglichen Teile) und Wartungsfreiheit aus.
[0019] Zum Aufbau des Unterdrucks an der Venturi-
Düse der Strahlpumpe kann anstelle eines Wasser-
strahls aucheinDruckluftstrahl verwendetwerden.Dem-
entsprechend sieht eine alternative Ausgestaltung der
Erfindung vor, dass der Treibmedium-Einlass der Strahl-
pumpe an einer Druckluftquelle angeschlossen ist. Die
Druckluft kann in diesem Fall beispielsweise mittels ei-
nes ölfreien Kompressors erzeugt werden.
[0020] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Er-
findung ist dadurch gekennzeichnet, dass die Steuervor-
richtung zur abwechselnden Aktivierung des ersten Ab-
sperrgliedes und des zweiten Absperrgliedes mit min-
destens einer Mischvorrichtung zum Mischen, vorzugs-
weise zumvariablenMischen, von aus einer Kaltwasser-
Zuflussleitung und aus einer Warmwasser-Zuflusslei-
tung zufließendem Trinkwasser zur Bereitstellung von
temperiertem Trinkwasser kombiniert ist, vorzugsweise
zusammen mit einer solchen Mischvorrichtung auf oder
in einer Montageeinheit positioniert ist. Des Weiteren ist
es bevorzugt, dass sich an eine solcheMischvorrichtung
ein Mischventil oder Steuerventil der Steuervorrichtung
anschließt,mittelswelchemdas temperierteTrinkwasser
entweder zu zumindest einem Ablaufauslass und/oder
zu zumindest einem Zapfstellenauslass, beispielsweise
einem Brauseauslass geführt werden kann. Durch die
Kombination bzw. Positionierung der Steuervorrichtung
mit der Mischvorrichtung auf oder in einer Montageein-
heit kann eine kostengünstige Vorfertigung sowie eine
schnelle Montage von Steuervorrichtung und Mischvor-
richtung erzielt sowie optimiert werden.
[0021] Bei einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung
der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist bzw. sind insbe-
sondere die mindestens eine Steuervorrichtung und/o-
der eine zweite Steuervorrichtung, die Ventilanordnung,
mindestens ein Kaltwasser‑ und/oder ein Warmwasser-
Einlass,mindestenseinAblaufauslassund/oderdermin-
destens eine Trinkwasser-Zapfstellen-Auslass, bei-
spielsweise Brauseauslass, auf einer gemeinsamen
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Montageeinheit, insbesondere auf einer gemeinsamen
Platte, insbesondere einer Winkelplatte, bzw. auf einem
gemeinsamen Rahmen, oder in einer Montageinheit,
beispielsweise in einem gemeinsamen Gehäuse, insbe-
sondere in einemMontagegehäuse oder in einer Monta-
gebox, gelagert bzw. montiert. Hierdurch kann eine kos-
tengünstige Vorfertigung sowie eine schnelle Montage
von Ventilanordnung und Steuerung weiter optimiert
werden. Vorzugsweise sind der mindestens eine Trink-
wasser-Einlass, der mindestens eine Ablaufauslass un-
d/oder der mindestens eine Trinkwasser-Zapfstellen-
Auslass strömungstechnisch mit der mindestens einen
Ventilanordnung mittels im Wesentlichen flexibler
Schläuche verbunden. Beispielsweise kann die Monta-
geeinheit hinter einer Wand, insbesondere hinter einer
Vorwand, eines Duschbereichs angeordnet und zu dem
Duschbereich hin abgedichtet sein.
[0022] Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung ist die Montageeinheit zur Abdeckung einer Revi-
sionsöffnung mit einer Bedieneinheit einer Zapfstellen-
Armatur, beispielsweise einer Duscharmatur verbindbar.
Dies ermöglicht eine konstruktiv günstige und flexible
Anordnung einer Vorrichtung zumAbführen von Stagna-
tionswasser aus einer Trinkwasser-Zuleitung, da keine
separate Revisionsöffnung zur Montage einer solchen
Vorrichtung benötigt wird. Alternativ kann die Montage-
einheit eine Abdeckung für zumindest eine Revisions-
öffnung aufweisen. Es ist bevorzugt, dass zwischen der
Montageeinheit und einer mit der Montageeinheit ver-
bundenen Bedieneinheit bzw. einer mit der Montagein-
heit verbundenen Abdeckung ein Dichtmittel, insbeson-
dere eine Dichtmanschette, angeordnet ist. Ein solches
Dichtmittel ermöglicht in vorteilhafterWeise eine Abdich-
tung der Montageeinheit, insbesondere eines Montage-
gehäuses, zu einem Duschbereich hin.
[0023] Des Weiteren ist es bevorzugt, dass die erfin-
dungsgemäße Vorrichtung, zumindest mehrere Kompo-
nenten der Vorrichtung, insbesondere eine auf einer
Montageeinheit angeordnete Hygienespülvorrichtung,
hinter einer Vorwand oder Duschwand angeordnet wer-
den kann. Zumindest eine sich durch die Anordnung der
Hygienespülvorrichtung und/oder Montageeinheit erge-
bendeRevisionsöffnung kannmit einemBedienelement,
insbesondere mit einem Bedienelement einer Dusche,
imWesentlichen verschlossenwerden.Vorzugsweise ist
das mindestens eine Bedienelement lösbar mit einer
solchen Montageeinheit verbunden, damit im Falle einer
Wartung oder Reparatur dasBedienelement in günstiger
Weise für eine Zugänglichkeit der Revisionsöffnung ent-
fernt werden kann.
[0024] DesWeiteren ist es bevorzugt, dass die Monta-
geeinheit eine Montagevorbereitung zur Verbindung der
Montageeinheit mit einem Traggestell, insbesondere ei-
nem Vorwandgestell, aufweist. Eine solcheMontageein-
heit kann sowohl mit Vorwandgestellen für den Massiv-
bau als auch für den Trockenbau verbunden werden.
Ebenfalls kann es sich bei den Vorwandgestellen um
Vorwandgestelle aufweisend eine Kopf‑ und/oder Hand-

brause, und/oder einen im Wesentlichen quadratischen
oder kreisförmigen Bodenablauf oder eine im Wesent-
lichen längliche Ablaufrinne handeln. Hierdurch kann
eine Montageeinheit zur Verfügung gestellt werden,
die eine Vielzahl an unterschiedlichen Einsatzmöglich-
keiten in der Praxis bietet.
[0025] Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung umfasst die Mischvorrichtung der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung zum Abführen von Stagnationswas-
ser mindestens einen Einlass als Kaltwasser-Einlass
zum Anschließen der Kaltwasser-Zuflussleitung, min-
destens einen Einlass alsWarmwasser-Einlass zumAn-
schließen der Warmwasser-Zuflussleitung, und mindes-
tens einen Auslass als Zapfstellen-Auslass zum An-
schließen der Trinkwasser-Zuleitung zur Trinkwasser-
versorgung der endständigen Trinkwasser-Zapfstelle.
[0026] Die erfindungsgemäßeVorrichtung zumAbfüh-
ren von Stagnationswasser aus einer Trinkwasser-Zu-
leitung kann in ein automatisiertes Hygienespülsystem
integriert sein bzw.werden.Dementsprechendsieht eine
weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung vor,
dass die Mischvorrichtung des Weiteren mindestens ei-
nen Ablaufauslass zur Verbindung des Kaltwasser-Ein-
lasses und/oder des Warmwasser-Einlasses mit der
oder einer zweiten Wasserabführleitung zum Abführen
von eingelassenem Trinkwasser, mindestens eine Ven-
tilanordnung zum Einlassen von Trinkwasser durch den
Kaltwasser-Einlass und/oder den Warmwasser-Einlass
und zum Auslassen von Trinkwasser durch den mindes-
tens einen Ablaufauslass und/oder den mindestens ei-
nen Zapfstellen-Auslass, und eine Steuerung oder zwei-
te Steuervorrichtung umfasst, die in Abhängigkeit zumin-
dest eines Steuersignals die mindestens eine Ventilan-
ordnung zur Durchführung einer Hygienespülung derart
betätigt, dass die Ventilanordnung durch den Kaltwas-
ser-Einlass und/oder den Warmwasser-Einlass Trink-
wasser aus der jeweiligen Zuflussleitung einlässt und
durch den mindestens einen Ablaufauslass zumindest
teilweise, vorzugsweise im Wesentlichen vollständig,
besonders bevorzugt für eine bestimmte Zeitdauer, ab-
führt. Hierdurch wird eine optimierte Spülvorrichtung,
insbesondere für eine Dusche, zur Durchführung einer
Hygienespülung geschaffen, die die Einhaltung einer
geforderten Trinkwasserhygiene vereinfacht. Insbeson-
dere wird in konstruktiv günstiger und komfortabler Wei-
se durch zusätzliches Vorsehen eines Ablaufauslasses
die Durchführung einer Hygienespülung ermöglicht. Bei
derbesagtenSteuerungkannessichumdieobenbereits
angegebene Steuervorrichtung bzw. erste Steuervor-
richtung der erfindungsgemäßen Vorrichtung handeln.
Es liegt jedoch auch im Rahmen der vorliegenden Er-
findung, dass die bereits angegebene Steuervorrichtung
bzw. erste Steuervorrichtung und die zweite Steuervor-
richtung zusammen als eine Steuerungseinheit ausge-
bildet sind.
[0027] Durch die Steuerungseinheit bzw. zweite
Steuervorrichtung kann ein kontrollierter und vorzugs-
weise automatisierter Wasseraustausch und damit eine

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



5

7 EP 4 491 811 A1 8

Hygienespülung zur Verfügung gestellt werden. Insbe-
sondere kann eine Verwirbelung von Legionellen in die
Raumluft, die sich bei einer manuellen Spülung ergeben
kann, vermieden werden. Vorzugsweise betätigt die
Steuerungseinheit oder zweite Steuervorrichtung die
Ventilanordnung für eine bestimmte Zeitdauer, in wel-
cher die Hygienespülung durchgeführt werden soll. Eine
solche Zeitdauer für die Durchführung der Hygienespü-
lung kann zumindest 10 s, bevorzugt zumindest 30 s,
besonders bevorzugt zumindest 60 s, betragen.
[0028] Eine weitere Ausgestaltung der erfindungsge-
mäßenVorrichtung ist dadurchgekennzeichnet, dassdie
Steuerung oder zweite Steuervorrichtung eine Aufwärm-
funktion umfasst, dass die Steuerung oder zweite
Steuervorrichtung die mindestens eine Ventilanordnung
derart betätigt, dass die Ventilanordnung das von der
Mischvorrichtung zur Verfügung gestellte, temperierte
Trinkwasser bis zur Erreichung einer Mindesttemperatur
des temperierten Trinkwassers zumindest teilweise, vor-
zugsweise im Wesentlichen vollständig, durch den min-
destens einen Ablaufauslass abführt, und dass die
Steuerung oder zweite Steuervorrichtung die mindes-
tens eine Ventilanordnung ab Erreichung der Mindest-
temperatur des temperierten Trinkwassers derart betä-
tigt, dass die Ventilanordnung das temperierte Trinkwas-
ser über den Zapfstellen-Auslass zur Nutzung zur Ver-
fügung stellt.
[0029] Hierdurch wird es ermöglicht, dass einem Nut-
zer einer Trinkwasser-Zapfstelle, insbesondere einem
Nutzer einer Dusche, nur ausreichend temperiertes
Wasser über den zumindest einenTrinkwasser-Zapfstel-
len-Auslass bzw. Brauseauslass zur Verfügung gestellt
wird. Beispielsweise zu Beginn eines Duschvorgangs
kann damit vermieden werden, dass kaltes Wasser
aus einem Brauseauslass strömt, obwohl der Nutzer
temperiertesWasser entnehmen will. Solange dasWas-
ser nicht eine, beispielsweise von dem Nutzer festge-
legte, Mindesttemperatur erreicht hat, kann das tempe-
rierteWasser daher über denAblaufauslass und einemit
dem Ablaufauslass verbundene Wasserabführleitung
abgeführt werden. Ebenfalls ist es bevorzugt, dass die
Steuerung bzw. zweite Steuervorrichtung bei Über-
schreiten einer Maximaltemperatur, welche ebenfalls
von einem Nutzer eingestellt werden kann, das zu heiße
Wasser über den Ablaufauslass abführt und somit ein
ungewolltes Verbrühen des Nutzers verhindert werden
kann.
[0030] Eine weitere Ausgestaltung der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung sieht vor, dass ein Strömungspfad
des eingelassenen Trinkwassers innerhalb der Misch-
vorrichtung von mindestens einem der Einlässe mittels
der Steuerung oder zweiten Steuervorrichtung derart
veränderbar ist, dass das eingelassene Trinkwasser im
Wesentlichen entweder durch den mindestens einen
Ablaufauslass oder durch den mindestens einen Zapf-
stellen-Auslass abführbar ist. Hierdurch kann in vorteil-
hafter Weise eine Hygienespülung vorgesehen werden,
ohne dass eine mit dem mindestens einen Trinkwasser-

Zapfstellen-Auslass verbundene Trinkwasser-Zuleitung
bzw. Brause oder eine Dusche verunreinigt wird.
[0031] Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung bildet die Steuerung oder zweite Steuervorrichtung
das Steuersignal zur Betätigung der mindestens einen
Ventilanordnung zur Durchführung einer Hygienespü-
lung in Abhängigkeit eines Sensorsignals. Hierzu kann
die erfindungsgemäße Vorrichtung zumindest einen
Sensor umfassen, welcher dazu ausgebildet ist, zumin-
dest ein Sensorsignal zu erzeugen. Dies kann eine vor-
teilhafte und imWesentlichen automatisierte Betätigung
der Ventilanordnung zur Durchführung einer Hygiene-
spülung ermöglichen.
[0032] Es ist bevorzugt, dass das Sensorsignal indika-
tiv für zumindest einen der folgenden Parameter ist:

- Zeitintervall seit einer letzten Trinkwasserentnahme
aus mindestens einer der Zuflussleitungen,

- Wassertemperatur des in zumindest einer der Zu-
flussleitungen vorhandenen Trinkwassers,

- Anzahl an durchgeführten Trinkwasserentnahmen
in einem bestimmten Zeitraum,

- zeitliche Dauer einer durchgeführten Hygienespü-
lung, und/oder

- Eingabe, insbesondere Nutzereingabe.

[0033] Damit ein Sensorsignal indikativ für ein Zeit-
intervall seit einer letzten Trinkwasserentnahme aus
der mindestens einen Zuflussleitung gebildet werden
kann, ist es bevorzugt, dass die Steuerung oder zweite
Steuervorrichtungmindestens eine Zeitmesseinrichtung
umfasst und/oder mit mindestens einer Zeitmesseinrich-
tung versehen ist. Vorzugsweise weist die Zeitmessein-
richtung einen Sensor zur Erfassung einer Trinkwasser-
entnahme aus der mindestens einen Zuflussleitung auf.
Falls beispielsweise eine Trinkwasserentnahme aus der
mindestens einen Zuflussleitung detektiert wird, kann
von der Zeitmesseinrichtung z.B. ein Zeitglied aktiviert
werden. Bei Überschreiten eines vorgegebenen, insbe-
sondere vorgebbaren, Zeitintervalls seit der letzten
Trinkwasserentnahme aus der Zuflussleitung kann die
Steuerung oder zweite Steuervorrichtung ein Steuersig-
nal zur Betätigung der Ventilanordnung erzeugen, so
dass eine Hygienespülung durchgeführt wird. Hierdurch
kann in regelmäßigen Zeitabständen eine Hygienespü-
lung realisiert werden, so dass die Einhaltung der Trink-
wasserhygiene gewährleistet werden kann.
[0034] Ebenfalls kann die Steuerung oder zweite
SteuervorrichtungeineZähleinrichtungumfassenund/o-
der mit einer Zähleinrichtung verbunden sein, wobei das
Sensorsignal unter anderem indikativ für die Anzahl an
durchgeführten Trinkwasserentnahmen in einem be-
stimmten Zeitraum ist. Es ist bevorzugt, dass eine der-
artige Zähleinrichtung mit einer vorgenannten Zeitmes-
seinrichtung seit einer letzten Spülung kombiniert wird,
sodassdasSensorsignal indikativ fürNutzungsintervalle
der Entnahmestelle unter Berücksichtigung der durch-
geführten Hygienespülungen sein kann. Hierdurch kann
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eine Optimierung bezüglich der Wasserersparnis der
automatisiert durchgeführtenHygienespülungen ermög-
licht werden.
[0035] DesWeiteren ist es bevorzugt, dass die Steue-
rung oder zweite Steuervorrichtung mindestens eine
Zeitmesseinrichtung umfasst und/oder mit mindestens
einer Zeitmesseinrichtung versehen ist, wobei eine sol-
che Zeitmesseinrichtung ein Sensorsignal indikativ für
eine zeitliche Dauer einer durchgeführten Hygienespü-
lung erzeugt. Dadurch kann die Steuerung oder zweite
Steuervorrichtung bei Überschreiten einer Mindestspül-
dauer ein Steuersignal zur Betätigung der Ventilanord-
nung bilden, um die Durchführung der Hygienespülung
zu beenden, wodurch das für die Hygienespülung ver-
wendete Trinkwasser reduziert werden kann.
[0036] Zur Ermittlung eines Sensorsignals indikativ für
die Wassertemperatur des in zumindest einer Zufluss-
leitung befindlichen Trinkwassers ist es bevorzugt, dass
mindestens ein Sensor zum Messen der Wassertempe-
raturandemzumindesteinenEinlassoder indermindes-
tenseinenZuflussleitungangeordnet ist. InAbhängigkeit
derWassertemperatur kann ein Sensorsignal, insbeson-
dere ein Temperatursignal, von dem mindestens einen
Sensor erzeugt und an die Steuerung übermittelt wer-
den. Die Steuerung oder zweite Steuervorrichtung kann
anschließend in Abhängigkeit des übermittelten Sensor-
signals ein Steuersignal zur Betätigung der mindestens
einen Ventilanordnung zur Durchführung einer Hygiene-
spülung erzeugen. Hierdurch kann eine temperaturab-
hängige und bedarfsgerechte Hygienespülung ermög-
licht werden, so dass ein unnötig hoher Wasserver-
brauch vermieden werden kann.
[0037] Ebenfalls ist es bevorzugt, dass das mindes-
tens eine Sensorsignal indikativ für eine Eingabe, insbe-
sondere indikativ für eineNutzereingabe ist. Hierzu ist es
bevorzugt, dass die Steuerung oder zweite Steuervor-
richtung Kommunikationsmittel umfasst und/oder mit
Kommunikationsmitteln verbunden ist, die eine Eingabe
an die Steuerung oder zweite Steuervorrichtung über-
mitteln bzw. übermitteln können. Hierdurch kann vor-
zugsweise zusätzlich zu einer imWesentlichen automa-
tisierten Steuerung, eine Steuerung der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung, insbesondere die Durchführung ei-
ner Hygienespülung, manuell ermöglicht werden.
[0038] Eine weitere bevorzugte Ausgestaltung der Er-
findung ist dadurch gekennzeichnet, dass die eine Hy-
gienespülung betreffenden Daten von der Steuerung
oder zweiten Steuervorrichtung, insbesondere nach
Durchführung einer Hygienespülung, in einem Speicher
protokolliert werden. Durch eine im Wesentlichen auto-
matisierte Protokollierung kann eine zuverlässige und
systematische Protokollierung der Trinkwasserqualität,
insbesondere in Bezug auf die durchgeführten Hygiene-
spülungen, ermöglicht werden.
[0039] Es ist bevorzugt, dass die durchgeführte Proto-
kollierungdenAnforderungenaneineautomatisierte und
digitale Protokollierung im Sinne der VDI-Richtlinie 6023
entspricht. Hierdurch kann der Betreiber von Trinkwas-

ser-Installationen, insbesondereeinerDusche, nachwei-
sen, dass Hygieneanforderungen an die Trinkwasser-
Installationen erfüllt werden.
[0040] Vorzugsweise umfasst die Steuerung oder
zweite Steuervorrichtung Kommunikationsmittel oder
ist mit Kommunikationsmitteln verbunden, so dass die
im Rahmen der Protokollierung gespeicherten Daten an
einen Server oder an ein Netzwerk, insbesondere an ein
Trinkwassermanagementsystem übermittelt werden
können. Die Protokollierung kann beispielsweise Tem-
peraturverläufe des in der mindestens einen Zuflusslei-
tung befindlichen Trinkwassers, Nutzungszeiten einer
Trinkwasser-Zapfstelle, z.B. einer Dusche, insbesonde-
re Durchflusszeiten durch einen Brauseauslass, Nut-
zungszeiten einer Hygienespülung, insbesondere
Durchflusszeiten durch einen Ablaufauslass, Anzahl
und Dauer an durchgeführten Hygienespülungen, Was-
sertemperatur und Häufigkeit an durchgeführten Hygie-
nespülungenmit einer erhöhtenWassertemperatur, Nut-
zungsintervalle einer Duschvorrichtung und/oder einer
Hygienespülung, sowie mögliche Fehlermeldungen um-
fassen.
[0041] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Er-
findung ist dadurch gekennzeichnet, dass mindestens
eine der Steuervorrichtungen bzw. die Steuerungsein-
heit Kommunikationsmittel zur Verbindung der Steuer-
ungseinheit bzw. der betreffenden Steuervorrichtungmit
einem Netzwerk, insbesondere mit einem Trinkwasser-
management-System oder eineGebäudeleittechnik, un-
d/oder einem Server aufweist oder mit derartigen Kom-
munikationsmitteln verbunden ist. Durch das Vorsehen
von Kommunikationsmitteln werden eine Kommunika-
tion der erfindungsgemäßen Vorrichtung mit einem
Trinkwassermanagement-System und/oder einer Ge-
bäudeleittechnik ermöglicht, wodurch beispielsweise
auf eine Protokollierung mittels des Trinkwasserma-
nagement-Systems oder mittels der Gebäudeleittechnik
zugegriffen werden kann. Ebenfalls können die Para-
meter des mindestens einen Sensorsignals, wie bei-
spielsweise nach welchem Zeitintervall eine automati-
sierte Hygienespülung erfolgen soll, mittels der Kommu-
nikationsmittel verändert und/oder eingestellt werden.
Beispielsweise kann es sich bei den Kommunikations-
mitteln um einen Netzwerkanschluss und/oder ein Feld-
bussystem handeln. Ebenfalls kann es sich bei den
Kommunikationsmitteln auch um Kommunikationsmittel
handeln, die eine im Wesentlichen drahtlose Kommuni-
kation, beispielsweise mittels WLAN, ermöglichen. Die
Kommunikationsmittel der Steuerung können auch dazu
verwendet werden, die Steuerung mit Sensoren zu ver-
binden.
[0042] Gemäß einem zweiten Aspekt der Erfindung
wird die oben genannte Aufgabe mit einem Sanitärsys-
tem, vorzugsweise für eineDusche,mit einer erfindungs-
gemäßen Vorrichtung gelöst, wobei die Vorrichtung vor-
zugsweise eine der voranstehend beschriebenen Aus-
gestaltungen aufweisen kann. Dabei ist es insbesondere
bevorzugt, dassdieTrinkwasser-Zuleitung zur Trinkwas-
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serversorgung einer endständigen Trinkwasser-Zapf-
stelle als Rohrleitung oder zumindest abschnittsweise
als flexible Schlauchleitung ausgeführt ist.
[0043] Eine weitere bevorzugte Ausgestaltung des er-
findungsgemäßen Sanitärsystems sieht vor, dass die
mindestens eine Wasserabführleitung eine Rückfluss-
sicherung für das abgeführteWasser aufweist, und dass
die Rückflusssicherung vorzugsweise als freier Auslauf,
als Rohrunterbrecher, in Form einer oder mehrerer Be-
lüftungsöffnungen und/oder als mechanische Vorrich-
tung ausgebildet ist.
[0044] Gegenstand der vorliegendenErfindung ist ins-
besondere die Verwendung einer Vorrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 13 zum Abführen von Stagna-
tionswasser aus einer Trinkwasser-Zuleitung, insbeson-
dere einer Duschwasserleitung, vorzugsweise in Verbin-
dung mit einem Sanitärsystem für eine endständige
Trinkwasser-Zapfstelle, beispielsweise eine Kopf‑ un-
d/oder Handbrause, besonders bevorzugt einem Sani-
tärsystem nach Anspruch 14 oder 15.
[0045] Nachfolgend wird die Erfindung anhand einer
mehrereAusführungsbeispiele darstellendenZeichnung
näher erläutert. Es zeigen schematisch:

Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel einer Sanitärinstal-
lation mit einer Trinkwasser-Zuleitung, die
eine endständige Zapfstelle, z.B. eine Kopf-
brause, mit Trinkwasser versorgt, und einer
erfindungsmäßen Vorrichtung zum Abfüh-
ren von Stagnationswasser aus der Trink-
wasser-Zuleitung;

Fig. 2 die Sanitärinstallation aus Fig. 1, wobei ein
Zustand skizziert ist, in welchem Stagna-
tionswasser aus einem an der Zapfstelle
endenden Abschnitt der Trinkwasser-Zulei-
tung abgeführt wird;

Fig. 3 ein weiteres Ausführungsbeispiel einer er-
findungsmäßen Vorrichtung zum Abführen
von Stagnationswasser aus der Trinkwas-
ser-Zuleitung in einer Sanitärinstallation
ähnlich der in den Figuren 1 und 2 skizzier-
ten Sanitärinstallation;

Fig. 4 das Sanitärsystem aus Fig. 3, wobei ein Zu-
stand skizziert ist, in welchem Stagnations-
wasser aus einem an der Zapfstelle enden-
den Abschnitt der Trinkwasser-Zuleitung
abgeführt wird;

Fig. 5 ein Ausführungsbeispiel einer in der Sani-
tärinstallation gemäß Fig. 1 oder Fig. 3 ver-
wendeten Hygienespülvorrichtung, in einer
Vorderansicht;

Fig. 6 ein Ausführungsbeispiel eines Sanitärsys-
tems mit einer Hygienespülvorrichtung

gemäß Fig. 5, in einer Vorderansicht;

Fig. 7 ein weiteres Ausführungsbeispiel einer Hy-
gienespülvorrichtung, in einer Vorderan-
sicht;

Fig. 8 ein Ausführungsbeispiel einer Sanitärinstal-
lation mit Trinkwasser-Zuleitungen, die end-
ständige Zapfstellen, z.B. eine Kopfbrause
und eine Handbrause, mit Trinkwasser ver-
sorgen, und einer erfindungsmäßen Vorrich-
tung zum Abführen von Stagnationswasser
aus der jeweiligen Trinkwasser-Zuleitung;

Fig. 9 die Sanitärinstallation aus Fig. 8, wobei ein
Zustand skizziert ist, in welchem Stagna-
tionswasser aus einem an der Handbrause
endenden Abschnitt der Trinkwasser-Zulei-
tung abgeführt wird;

Fig. 10a ein Ausführungsbeispiel einer Bedienein-
heit, in einer Vorderansicht; und

Fig. 10b ein weiteres Ausführungsbeispiel einer Be-
dieneinheit, in einer Vorderansicht.

[0046] In der nachfolgenden Beschreibung der ver-
schiedenen erfindungsgemäßen Ausführungsbeispiele
werden Bauteile und Elemente mit gleicher Funktion
und/oder gleicher Wirkungsweise mit denselben Be-
zugszeichen versehen, auch wenn die Bauteile und Ele-
mente bei den verschiedenen Ausführungsbeispielen in
ihrerDimension oder FormUnterschiede aufweisen kön-
nen. Die in der Zeichnung skizzierten Bauteile und Ele-
mente sind nicht maßstabsgerecht dargestellt.
[0047] In den Figuren 1 und 2 ist eine Sanitärinstalla-
tion dargestellt, die eine Trinkwasser-Zuleitung 2 auf-
weist, welche eine endständige Zapfstelle 4 mit Trink-
wasser versorgt. Bei der endständigen Zapfstelle 4 kann
es sich beispielsweise um eine Handbrause oder - wie in
den Figuren 1 und 2 gezeigt - um eine Kopfbrause einer
Dusche handeln. Mit 6 ist eine Duschwanne oder ein
Fußboden einer Dusche bezeichnet, die/der mit einem
Bodenablauf 8 versehen ist, über den genutztes Trink-
wasser in eine Entwässerungsleitung 10 abfließen kann.
Eine sich bei einer bestimmten Ventilschaltung ergeben-
de Wasserfließrichtung ist in der Zeichnung durch Pfeile
markiert. Mit 12 ist eine Betätigungs‑ oder Bedieneinheit
bezeichnet, mittels der ein Trinkwasser-Zulauf zu der
Zapfstelle 4 ausgelöst bzw. gesteuert sowie beendet
werden kann.
[0048] Insbesondere bei endständigen Trinkwasser-
Zapfstellen besteht das Risiko einer Verkeimung des
dort anstehenden Trinkwassers, wenn die betreffende
Zapfstelle längere Zeit nicht genutzt wird. Mittels einer
automatisierten Hygienespülung, bei der Stagnations-
wasser zum Beispiel über ein automatisch angesteuer-
tes Spülventil 14 abgelassen wird, lässt sich an einer
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endständigen Trinkwasser-Zapfstelle anstehendes
Stagnationswasser häufig nicht ausreichend abführen,
insbesondere dann nicht, wenn die die Trinkwasser-
Zapfstelle 4 versorgende Trinkwasser-Zuleitung einen
schlaufenförmigen Leitungsabschnitt, beispielsweise ei-
nen Schlauchabschnitt aufweist. In einem solchen Lei-
tungsabschnitt kann es bei längerer Wasserstagnation
im in der Leitung befindlichen Restwasser zu einer ge-
sundheitlich gefährlichen Bildung bzw. Vermehrung von
Mikroorganismen (Keimen) kommen.
[0049] Um die Einhaltung der Trinkwasserhygiene zu
vereinfachen und eine konstruktiv günstige Möglichkeit
zur Einhaltung der Trinkwasserhygiene zu schaffen,
weist die in Fig. 1 gezeigte Sanitärinstallation eine Vor-
richtung zumAbführen vonStagnationswasser aus einer
zu der endständigen Zapfstelle 4 bzw. Kopfbrause führ-
enden Trinkwasser-Zuleitung 2 auf.
[0050] Die erfindungsgemäße Vorrichtung umfasst
hierzu mindestens eine Trinkwasser-Zuleitung 2 zur
Trinkwasserversorgung einer endständigen Trinkwas-
ser-Zapfstelle 4, beispielsweise einer Kopfbrause, min-
destens ein erstes Absperrglied 16 zum Absperren der
Trinkwasser-Zuleitung 2, mindestens eine an der Trink-
wasser-Zuleitung 2 angeschlossene Wasserabführlei-
tung 18, mindestens ein zweites Absperrglied 20 zum
Absperren derWasserabführleitung 18,mindestens eine
Steuervorrichtung 22 zur abwechselnden Aktivierung
des ersten Absperrgliedes 16 und des zweiten Absperr-
gliedes 20, und mindestens eine einen Sauganschluss
24 undeinenWasserauslass 26 aufweisendePumpe28.
Der Sauganschluss 24 ist dabei an der Trinkwasser-Zu-
leitung 2 in Trinkwasserfließrichtung gesehen hinter dem
ersten Absperrglied 16 angeschlossen, während der
Wasserauslass 26 an der Wasserabführleitung 18 in
Wasserfließrichtung gesehen vor dem zweiten Absperr-
glied 20 angeschlossen ist. Die Absperrglieder 16, 20
sind beispielsweise als elektrisch oder elektromagne-
tisch steuerbare Absperrventile ausgebildet.
[0051] In dem in den Figuren 1 und 2 dargestellten
Ausführungsbeispiel ist die Pumpe 28 eine einen Treib-
medium-Einlass 30 aufweisende Strahlpumpe, deren an
der Trinkwasser-Zuleitung 2 in Trinkwasserfließrichtung
gesehen vor demerstenAbsperrglied 16 angeschlossen
ist. Die Pumpe 28 kann auch als Venturi-Düse oder
Wasserstrahlpumpe bezeichnet werden.
[0052] In Fig. 1 ist ein Betriebszustand skizziert, in
welchem das erste Absperrglied 16 offen und das zweite
Absperrglied 20 geschlossen ist. Dementsprechend
kann der Zapfstelle (Kopfbrause) 4 über die Trinkwas-
ser-Zuleitung 2 Trinkwasser zufließen und an der Zapf-
stelle 4 austreten. Der Trinkwasser-Zuleitung 2 ist vor-
zugsweise eine Mischvorrichtung 32 zum Mischen, vor-
zugsweise zum variablen Mischen, von aus einer Kalt-
wasser-Zuflussleitung 34 und aus einer Warmwasser-
Zuflussleitung 36 zufließendem Trinkwasser zur Bereit-
stellung von temperiertem Trinkwasser vorgeordnet. Die
Mischvorrichtung 32 ist mit der Steuervorrichtung 22 zur
abwechselnden Aktivierung des ersten Absperrgliedes

16 und des zweiten Absperrgliedes 20 kombiniert, vor-
zugsweise zusammen mit der Mischvorrichtung 32 auf
oder in einer Montageeinheit 38 positioniert. Die Monta-
geeinheit 38 kann beispielsweise auf einem kastenför-
migen oder abgewinkelten Träger basieren, der aus
Blech und/oder Kunststoff gefertigt ist. Die Montageein-
heit 38 weist vorzugsweise eine optionale Hygienespül-
vorrichtung 44 auf, die nachfolgend noch beschrieben
wird.
[0053] In Fig. 2 ist ein Hygienespülzustand skizziert, in
welchemdasersteAbsperrglied16geschlossenunddas
der Pumpe 28 (Venturi-Düse) nachgeordnete zweite
Absperrglied 20 offen ist. In diesem Schaltungszustand
wird Stagnationswasser aus dem an der Zapfstelle
(Kopfbrause) 4 endenden Abschnitt 2.1 der Trinkwas-
ser-Zuleitung 2 mittels der Pumpe 28 abgesaugt und
über die Wasserabführleitung 18 in die der Zapfstelle 4
zugeordnete Entwässerungsleitung 10 oder eine andere
Entwässerungsleitung (nicht gezeigt) abgeführt. Die
Wasserabführleitung 18 weist eine Rückflusssicherung
40 für das abgeführte Trinkwasser (Stagnationswasser)
auf. Die Rückflusssicherung 40 ist beispielsweise als
freier Auslauf, als Rohrunterbrecher, in Form einer oder
mehrerer Belüftungsöffnungen und/oder als mechani-
sche Vorrichtung ausgebildet.
[0054] Im Hygienespülzustand wird Trinkwasser als
Treibmedium in die Venturi-Düse 28.1 der Pumpe 28
geleitet. In der sich verjüngenden Düse 28.1 ist an deren
engster Stelle der dynamische Druck maximal und der
statische Druck minimal. Die Geschwindigkeit des treib-
enden Trinkwassers steigt beim Durchströmen der sich
verjüngenden Düse im Verhältnis der Querschnitte an,
da entlang der Venturi-Düse 28.1 überall dieselbe Was-
sermenge durchfließt. Gleichzeitig sinkt der Druck pro-
portional im Ansauganschluss 24, der vorzugsweise an
der engstenStelle der Venturi-Düse 28.1 sitzt. Durch den
so im Ansauganschluss 24 erzeugten Unterdruck wird
der an der Zapfstelle 4 endende, Wasser enthaltende
Leitungsabschnitt 2.1 leer gezogen. Anders ausgedrückt
wird durch die Umleitung des Trinkwassers in die Ent-
wässerung an der Venturi-Düse 28.1 ein Unterdruck
erzeugt, durch den in dem an der Zapfstelle 4 endenden
Leitungsabschnitt 2.1 befindliches Restwasser abge-
saugt wird.
[0055] Der Treibmedium-Einlass 30 der Strahlpumpe
28 ist an der Trinkwasser-Zuleitung 2 in Trinkwasser-
fließrichtung gesehen vorzugsweise nahe vor dem ers-
ten Absperrglied 16 angeschlossen. Der Ansaugan-
schluss 24 der Strahlpumpe 28 ist vorzugsweise nahe
demAusgang 16.1 des erstenAbsperrgliedes 16 an dem
an der Zapfstelle 4 endenden Leitungsabschnitt 2.1 an-
geschlossen.
[0056] Das in den Figuren 3 und 4 dargestellte Aus-
führungsbeispiel unterscheidet sich von dem in den Fi-
guren 1 und 2 insbesondere dadurch, dass die Pumpe
28’ zum Absaugen von Restwasser aus dem an der
Zapfstelle 4 endenden Leitungsabschnitt 2.1 nicht als
Wasserstrahlpumpe, sondern als Hydropumpe 28’ aus-
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geführt ist, die mittels eines Motors 42, vorzugsweise
eines Elektromotors angetrieben wird. Bei der in der
Sanitärinstallation gemäß den Figuren 3 und 4 verwen-
deten Hydropumpe 28’ kann es sich beispielsweise um
eine Kolben‑, Drehkolben‑, Kreisel‑, Zahnrad‑ oder
Schlauchpumpe handeln. Im Unterschied zu der Was-
serstrahlpumpe 28 gemäß den Figuren 1 und 2 hat eine
Hydropumpe 28’ gemäß den Figuren 3 und 4 keinen
Treibmittel-Anschluss 30. Die Hydropumpe 28’ ist über
einen einzelnen Abzweig 2.2 an der Trinkwasser-Zulei-
tung 2 angeschlossen, wobei der Abzweig bzw. Saug-
anschluss 24 nahe dem Ausgang 16.1 des ersten Ab-
sperrgliedes 16 angeordnet ist.
[0057] In Fig. 5 ist eine als Montageeinheit 38 ausge-
bildete Hygienespülvorrichtung 44, wie sie in einer Sa-
nitärinstallation gemäß den Figuren 1 und 2 oder den
Figuren 3 und 4 eingesetzt ist, separat und in größerem
Maßstab gezeigt. Die Hygienespülvorrichtung 44 kann
kurz auch nur als Spülvorrichtung bezeichnet werden.
Die Spülvorrichtung 44 weist zwei Einlässe 46, 48 auf,
wobei der Einlass 46 als Kaltwasser-Einlass 46 zum
Anschließen einer Kaltwasser-Zuflussleitung 50 und
der Einlass 48 als Warmwasser-Einlass 48 zum An-
schließen einer Warmwasser-Zuflussleitung 52 (siehe
Fig. 6) ausgebildet ist. Zudem weist die Spülvorrichtung
44 einen Ablaufauslass 54 zur Verbindung der Einlässe
46, 48 mit einer Wasserabführleitung 56 zur Abführung
des zugeflossenen Trinkwassers auf. Ebenfalls weist die
Spülvorrichtung 44 einen ersten Brauseauslass 58 für
eine Kopfbrause zur Verbindung der Einlässe 46, 48 mit
einer Kopfbrauseleitung sowie einen zweiten Brause-
auslass 60 zur Verbindung der Einlässe 46, 48 mit einer
Handbrause auf.
[0058] Die beiden Einlässe 46, 48, der Ablaufauslass
54 und die Brauseauslässe 58, 60 weisen vorzugsweise
jeweils ein Außengewinde zum Anschluss an die Zu-
flussleitungen 50, 52, dieWasserabführleitung 56 und/o-
der die jeweiligen Brauseleitungen auf. Ferner sind die
beiden Einlässe 46, 48 mittels im Wesentlichen flexibler
Schläuche 62 mit einer Ventilanordnung 64 verbunden.
[0059] Die Ventilanordnung 64 umfasst zumindest ei-
ne Mischvorrichtung 32 zum Mischen von aus der Kalt-
wasser-Zuflussleitung 50 sowie der Warmwasser-Zu-
flussleitung 52 eingelassenem Trinkwasser, so dass an
einemAusgang66derMischvorrichtung32 temperiertes
Trinkwasser zur Verfügung gestellt werden kann. Die
Mischvorrichtung 32 kann ferner auch eine Steuerung
oder zweite Steuervorrichtung 65 umfassen. Die Misch-
vorrichtung 32 kann beispielsweise als elektronische
oder als elektromechanische Mischeinheit ausgestaltet
sein. Ferner umfasst die Ventilanordnung 64 ein mit der
Mischvorrichtung (Mischeinheit) 32 verbundenes Ventil-
element 14. Die Steuerung oder zweite Steuervorrich-
tung65 istmit demVentilelement 14 verbundenund kann
mittels des Ventilelements 14 insbesondere steuern, ob
das durch die Einlässe 46, 48 eingelassene Trinkwasser
über den Ablaufauslass 54 im Rahmen einer Hygiene-
spülung abgeführt werden soll oder ob das eingelassene

Trinkwassermittelsmindestens eines derBrauseausläs-
se 58, 60 einem Nutzer der Dusche zur Verfügung ge-
stellt werden soll. Der Ablaufauslass 54 und die Brause-
auslässe58, 60 sindvorzugsweiseebenfallsmit flexiblen
Schläuchen 62 mit dem Ventilelement 14 verbunden.
[0060] Zur Übermittlung eines Sensorsignals an die
Steuerung oder zweite Steuervorrichtung 65 weist die
Spülvorrichtung 44 ferner ein Kommunikationsmittel 68
auf, welches insbesondere dazu ausgestaltet ist, kabel-
los mit einem Netzwerk und/oder einem Server, bspw.
mittels WLAN, verbunden zu werden. Das Kommunika-
tionsmittel 68 ist mittels eines Kabels 69 über ein Netzteil
70 und das Ventilelement 14 mit der Steuerung oder
zweiten Steuervorrichtung 65 verbunden.
[0061] Wenn das Kommunikationsmittel 68 ein Sen-
sorsignal von einem in demselbenNetzwerk angeordne-
ten Sensor empfängt, leitet das Kommunikationsmittel
68 das Sensorsignal an die Steuerung oder zweite
Steuervorrichtung 65 weiter. In Abhängigkeit des Sen-
sorsignals kann von der Steuerung oder zweiten Steuer-
vorrichtung65einSteuersignal zurBetätigungderVentil-
anordnung 64 derart gebildet werden, dass eine Hygie-
nespülung durchgeführt wird. Insbesondere wird hierfür
anstehendes Trinkwasser von den Einlässen 46, 48 ein-
geführt und mittels des Ablaufauslasses 54 wieder ab-
geführt.
[0062] Die in Fig. 5 dargestellten Bestandteile der
Spülvorrichtung 44 sind in einer Montageeinheit 38 an-
geordnet, wobei die Montageeinheit 38 vorliegend als
Montagegehäuse aufweisend umlaufende Seitenwände
72, wobei an der unteren Seitenwand 72 die Einlässe 46,
48 sowie der Ablaufauslass 54 angeordnet sind, ausge-
bildet ist. Ferner weist die Montageeinheit 38 mehrere
Befestigungsöffnungen 74 auf, mittels derer die Monta-
geeinheit 38 an einem Traggestell 76 befestigt werden
kann (vgl. Fig. 6).
[0063] Das Traggestell 76 weist Längsstreben 78 auf,
wobei die Längsstreben 78 mittels einer Mehrzahl von
Querstreben 80miteinander verbunden sind. DieMonta-
geeinheit 38 ist mittels der Befestigungsöffnungen 74
und mittels Befestigungsschrauben 82 an zwei nicht
sichtbaren Querstreben verschraubt. Die Kopfbrauselei-
tung 59 ist mit einem in der Querstrebe 80 angeordneten
Kopfbrauseauslass 84 verbunden.
[0064] Die Wasserabführleitung 56 weist eine Rück-
flusssicherung 86 für das abgeführte Trinkwasser auf.
Hierzu ist der erste Teil der Wasserabführleitung 56 als
freier Auslauf 88 ausgebildet, der in ein trichterförmiges
Element 89 mündet. Das trichterförmige Element 89 ist
wiederum mit einem zweiten Teil 90 der Wasserabführ-
leitung 56 verbunden, wobei der zweite Teil 90 der Was-
serabführleitung 56mit einem herkömmlichen Duschab-
lauf oder mit einer Duschablaufrinne verbunden sein
kann.
[0065] Die Montageeinheit 38 ist vorzugsweise mit
einer Dichtmanschette (nicht gezeigt) zur Abdichtung
der Montageeinheit 38 gegenüber einem Duschbereich
versehen. Die Dichtmanschette ist als umlaufende Dich-
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tung entlang der Seitenwände 72 der Montageeinheit 38
ausgebildet. Durch die Dichtmanschette können die in
derMontageeinheit 38angeordneteVentilanordnung64,
die Steuerung oder zweite Steuervorrichtung 65, die
Einlässe 46, 48 sowie der Ablaufauslass 54 und der
Brauseauslass 58 gegenüber einem Duschbereich ab-
gedichtet werden. Vorzugsweise ist die in Fig. 5 sowie
Fig. 6 dargestellte Montageeinheit 38 hinter einer Wand,
insbesondere hinter einer Vorwand, innerhalb des
Duschbereichs angeordnet.
[0066] In den Fig. 10a und 10b sind schematische
Darstellungen eines ersten und eines zweiten Ausfüh-
rungsbeispiels einer Bedieneinheit 12’ zur Abdeckung
einer Revisionsöffnung 92 der Spülvorrichtung 44 dar-
gestellt. Die Bedieneinheiten 12’ sind jeweils mit einem
Montagerahmen 94 zur Verbindung der Bedieneinheiten
12’ mit der Montageeinheit 38 der Spülvorrichtung 44
versehen. Beide Bedieneinheiten 12’ weisen jeweils ei-
nen oberen Drehregler 95 zur Einstellung einer ge-
wünschten Duschtemperatur und einen unteren Dreh-
regler 96 zur Einstellung einer gewünschten Wasser-
strahlstärke bzw. eines gewünschtenWasservolumenst-
roms auf. ImUnterschied zu der in Fig. 10b dargestellten
Bedieneinheit 12’, weist die in Fig. 10a dargestellte Be-
dieneinheit 12’ zusätzlich einen Handbrauseauslass 97
zum zusätzlichen Anschluss einer Handbrause auf. Un-
terhalbdesHandbrauseauslasses97 ist einKippschalter
98 angeordnet, mittels welchem ein Nutzer auswählen
kann, ob eine Handbrause oder eine Kopfbrause für das
Duscherlebnis verwendet werden soll.
[0067] In Fig. 7 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel
einer alsMontageeinheit 38 ausgebildetenHygienespül-
vorrichtung 44 gezeigt. Die Hygienespülvorrichtung 44
kann wiederum kurz auch nur als Spülvorrichtung be-
zeichnet werden. Die Spülvorrichtung 44 gemäß Fig. 7
kann in einer Sanitärinstallation verwendet werden, wie
sie beispielsweise in den Figuren 8 und 9 skizziert ist.
[0068] Die in Fig. 7 dargestellte Spülvorrichtung 44
bzw. Montageeinheit 38 unterscheidet sich von der in
Fig. 5 dargestellten Spülvorrichtung 44 dadurch, dass in
den Rohr‑ oder Schlauchleitungen 62, die im Wesent-
lichen ausgehend von dem Ventilelement 14 zu dem
Kopfbrauseauslass 58 bzw. zu demHandbrauseauslass
60 führen, jeweils zwei Leitungsabzweige 100, 101 bzw.
102, 103 angeordnet sind, wobei zwischen dem jeweili-
genPaar vonLeitungsabzweigen100, 101bzw.102, 103
ein Absperrglied 16’ bzw. 16" angeordnet ist. Die Lei-
tungsabzweige100,101bzw.102,103könnenbeispiels-
weise jeweils als Y-Stück oder T-Stück ausgeführt sein.
Das Absperrglied 16’, 16" ist vorzugsweise als elektrisch
betätigbares Absperrventil ausgeführt. Von den beiden
Leitungsabzweigen 100, 101 bzw. 102, 103 führenRohr‑
oder Schlauchleitungen 62 zu einer eine Venturi-Düse
28.1 aufweisenden Wasserstrahlpumpe 28’, 28". Die
Leitung 62, die an dem in Wasserfließrichtung gesehen
vorderen Leitungsabzweig 100 bzw. 102 angeschlossen
ist, führt zu dem zu dem Treibmedium-Einlass 30 der
Wasserstrahlpumpe28’, 28",währenddieLeitung62, die

an dem in Wasserfließrichtung gesehen hinteren, also
dem Absperrglied 16’, 16" nachgeordneten Leitungsab-
zweig 101 bzw. 103 angeschlossen ist, zu dem Saugan-
schluss 24 der Wasserstrahlpumpe 28’, 28" führt. Der
Wasserauslass (Ausgang) 26 der Wasserstrahlpumpe
28’, 28" ist über eine Rohr‑ oder Schlauchleitung 62 und
mindestens ein Anschlussstück, das beispielsweise als
Y-Stück oder T-Stück ausgeführt ist, an eine Wasser-
abführleitung 56 angeschlossen.
[0069] In der Rohr‑ oder Schlauchleitung 62 ist in
Wasserfließrichtung gesehen hinter der Wasserstrahl-
pumpe 28’, 28" und vor der Wasserabführleitung 56
ein Absperrglied 20’ angeordnet. Auch dieses Absperr-
glied 20’ ist vorzugsweise als elektrisch betätigbares
Absperrventil ausgeführt. Die Wasserabführleitung 56
leitet mittels der Wasserstrahlpumpe 28’ bzw. 28" aus
der Kopf‑ bzw. Handbrauseleitung abgesaugtes Stagna-
tionswasser über eine Rückflusssicherung 86, die bei-
spielsweise als freier Auslauf oder Rohrunterbrecher
ausgebildet ist, in eine Entwässerungsleitung ab.
[0070] Den Absperrgliedern 16’, 16", 20’ ist eine
Steuervorrichtung 22 oder 65 zugeordnet, mittels der
die Absperrglieder 16‘, 20’ oder 16", 20’ eines jeweiligen
Absperrglieder-Paares abwechseln aktiviert werden
können, so dass wenn das eine Absperrglied 16’ oder
16" offen ist, das andere Absperrglied 20’ geschlossen
ist, undumgekehrt. Einesichbei einer bestimmtenVentil-
schaltung ergebende Wasserfließrichtung, die zum Bei-
spiel einerseits der Nutzung einer Handbrause 110 und
andererseits einer Absaugung von Stagnationswasser
aus der Handbrauseleitung 112 entspricht, ist in den
Figuren 8 und 9 durch Pfeile markiert.
[0071] Die Ausführung der Erfindung ist nicht auf die in
der Zeichnung skizzierten Ausführungsbeispiele be-
schränkt. Vielmehr sind weitere Varianten denkbar, die
auch bei einer von den gezeigten Beispielen abweich-
enden Gestaltung von der in den beigefügten Ansprü-
chen beschriebenen Erfindung Gebrauch machen. Bei-
spielsweise liegt es auch im Rahmen der Erfindung, als
Treibmedium für die Strahlpumpe 28 gemäß dem in den
Figuren 1 und 2 gezeigten Ausführungsbeispiel nicht
Trinkwasser sondernDruckluft zu verwenden. Der Treib-
medium-Einlass 30 der Strahlpumpe 28 ist in solchem
Fall nicht an der Trinkwasser-Zuleitung 2, sondern an
einer Druckluftquelle (nicht gezeigt) angeschlossen.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Abführen von Wasser aus einer
Trinkwasserleitung,

- mit mindestens einer Trinkwasser-Zuleitung
(2) zur Trinkwasserversorgung einer endständi-
gen Trinkwasser-Zapfstelle (4), insbesondere
einer Kopf‑ oder Handbrause (110),
-mitmindestens einemerstenAbsperrglied (16,
16’, 16") zum Absperren der Trinkwasser-Zu-
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leitung (2),
- mit mindestens einer an der Trinkwasser-Zu-
leitung (2) angeschlossenen Wasserabführlei-
tung (18; 56),
- mit mindestens einem zweiten Absperrglied
(20, 20’) zum Absperren der Wasserabführlei-
tung (18; 56),
- mit mindestens einer Steuervorrichtung (22;
65) zur abwechselnden Aktivierung des ersten
Absperrgliedes (16; 16’, 16") und des zweiten
Absperrgliedes (20; 20’), und
- mit mindestens einer einen Sauganschluss
(24) und einen Wasserauslass (26) aufweisen-
den Pumpe (28; 28’, 28"; 29),
- wobei der Sauganschluss (24) an der Trink-
wasser-Zuleitung (2) in Trinkwasserfließrich-
tung gesehen hinter dem ersten Absperrglied
(16; 16’, 16") angeschlossen ist, und
- wobei der Wasserauslass (26) an der Wasser-
abführleitung (18; 56) in Wasserfließrichtung
gesehen vor dem zweiten Absperrglied (20;
20’) angeschlossen ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,

‑ dass die Pumpe (28; 28’, 28") eine einen
Treibmedium-Einlass (30) aufweisende Strahl-
pumpe ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,

‑dass der Treibmedium-Einlass (30) der Strahl-
pumpe an der Trinkwasser-Zuleitung (2) in
Trinkwasserfließrichtung gesehen vor dem ers-
ten Absperrglied (16; 16’, 16") angeschlossen
ist.

4. Vorrichtung nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,

‑dass der Treibmedium-Einlass (30) der Strahl-
pumpe an einer Druckluftquelle angeschlossen
ist.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,

‑ dass das mindestens eine erste Absperrglied
(16; 16’, 16") und/oder das mindestens eine
zweite Absperrglied (20; 20’) zusammen mit
der mindestens einen Pumpe (28; 28’, 28";
29) auf oder in einer Montageeinheit (38) posi-
tioniert ist/sind.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,

‑ dass die Steuervorrichtung (22; 65) zur ab-
wechselnden Aktivierung des ersten Absperr-
gliedes (16; 16’, 16") und des zweiten Absperr-
gliedes (20; 20’) mit mindestens einerMischvor-
richtung (32) zum Mischen, vorzugsweise zum
variablen Mischen, von aus einer Kaltwasser-
Zuflussleitung (34) und aus einer Warmwasser-
Zuflussleitung (36) zufließendem Trinkwasser
zur Bereitstellung von temperiertem Trinkwas-
ser kombiniert ist, vorzugsweise zusammenmit
einer solchen Mischvorrichtung (32) auf oder in
einer Montageeinheit (38) positioniert ist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 5 oder 6,
dadurch gekennzeichnet,

‑ dass die Montageeinheit (38) zur Abdeckung
zumindest einerRevisionsöffnung (92)mit einer
Bedieneinheit (12’) einer Zapfstellenarmatur,
vorzugsweise einer Duscharmatur verbindbar
ist.

8. Vorrichtung nach Anspruch 6 oder 7,
dadurch gekennzeichnet,

‑ dass die Mischvorrichtung (32) folgendes um-
fasst:

- mindestens einen Einlass als Kaltwasser-
Einlass (46) zum Anschließen der Kaltwas-
ser-Zuflussleitung (34; 50);
- mindestens einen Einlass als Warmwas-
ser-Einlass (48) zum Anschließen der
Warmwasser-Zuflussleitung (36; 52); und
-mindestens einenAuslass als Zapfstellen-
Auslass (58, 60) zum Anschließen der
Trinkwasser-Zuleitung (2) zur Trinkwasser-
versorgung der endständigen Trinkwasser-
Zapfstelle (4).

9. Vorrichtung nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,

‑ dass die Mischvorrichtung (32) des Weiteren
folgendes umfasst:

- mindestens einen Ablaufauslass (54) zur
Verbindung des Kaltwasser-Einlasses (46)
und/oder des Warmwasser-Einlasses (48)
mit der oder einer zweiten Wasserabführ-
leitung (18; 54) zum Abführen von einge-
lassenem Trinkwasser;
- mindestens eine Ventilanordnung (64)
zum Einlassen von Trinkwasser durch
den Kaltwasser-Einlass (46) und/oder den
Warmwasser-Einlass (48) und zumAuslas-
sen vonTrinkwasser durch denmindestens
einenAblaufauslass (54) und/oderdenmin-
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destenseinenZapfstellen-Auslass (58; 60);
und
- eineSteuerungoder zweiteSteuervorrich-
tung (65), die in Abhängigkeit zumindest
eines Steuersignals die mindestens eine
Ventilanordnung (64) zur Durchführung ei-
ner Hygienespülung derart betätigt, dass
die Ventilanordnung (64) durch den Kalt-
wasser-Einlass (46) und/oder den Warm-
wasser-Einlass (48) Trinkwasser aus der
jeweiligen Zuflussleitung (34, 36; 50, 52)
einlässt und durch den mindestens einen
Ablaufauslass (54) zumindest teilweise,
vorzugsweise imWesentlichen vollständig,
abführt.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,

‑ dass die Steuerung oder zweite Steuervor-
richtung (65) eine Aufwärmfunktion umfasst,
‑ dass die Steuerung oder zweite Steuervor-
richtung (65) die mindestens eine Ventilanord-
nung (64) derart betätigt, dass die Ventilanord-
nung (64) das von derMischvorrichtung (32) zur
Verfügung gestellte, temperierte Trinkwasser
bis zur Erreichung einer Mindesttemperatur
des temperierten Trinkwassers zumindest teil-
weise, vorzugsweise im Wesentlichen vollstän-
dig, durch den mindestens einen Ablaufauslass
(54) abführt, und
‑ dass die Steuerung oder zweite Steuervor-
richtung (65) die mindestens eine Ventilanord-
nung (64) ab Erreichung derMindesttemperatur
des temperierten Trinkwassers derart betätigt,
dass die Ventilanordnung (64) das temperierte
Trinkwasser über den Zapfstellen-Auslass (58,
60) zur Nutzung zur Verfügung stellt.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10 in
Kombination mit Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet,

‑ dass ein Strömungspfad des eingelassenen
Trinkwassers innerhalb der Mischvorrichtung
(32) von mindestens einem der Einlässe (46,
48) mittels der Steuerung oder zweiten Steuer-
vorrichtung (65) derart veränderbar ist, dassdas
eingelasseneTrinkwasser imWesentlichenent-
weder durch den mindestens einen Ablaufaus-
lass (54)oderdurchdenmindestenseinenZapf-
stellen-Auslass (58, 60) abführbar ist.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11 in
Kombination mit Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet,

‑ dass die Steuerung oder zweite Steuervor-

richtung (65) das Steuersignal zur Betätigung
der mindestens einen Ventilanordnung (64) zur
Durchführung einer Hygienespülung in Abhän-
gigkeit mindestens eines Sensorsignals bildet,
welches vorzugsweise indikativ für zumindest
einen der folgenden Parameter ist:

- Zeitintervall seit einer letzten Trinkwasser-
entnahme aus mindestens einer der Zu-
flussleitungen (34, 36; 50, 52),
- Wassertemperatur des in zumindest einer
der Zuflussleitungen (34, 36; 50, 52) vor-
handenen Trinkwassers,
- Anzahl an durchgeführten Trinkwasser-
entnahmen in einem bestimmten Zeitraum,
- zeitliche Dauer einer durchgeführten Hy-
gienespülung, und/oder
- Eingabe, insbesondere Nutzereingabe.

13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet,

‑ dass mindestens eine der Steuervorrichtun-
gen (22; 65) Kommunikationsmittel (68) zur Ver-
bindung der betreffenden Steuervorrichtung
(22; 65) mit einem Netzwerk, insbesondere
mit einem Trinkwassermanagement-System
oder eine Gebäudeleittechnik, und/oder einem
Server aufweist.

14. Sanitärsystem, vorzugsweise für eine Dusche, mit
einer Vorrichtung () nach einem der Ansprüche 1 bis
13, wobei die Trinkwasser-Zuleitung (2) zur Trink-
wasserversorgungeinerendständigenTrinkwasser-
Zapfstelle (4) als Rohrleitung oder zumindest ab-
schnittsweise als flexible Schlauchleitung (112) aus-
geführt ist.

15. Sanitärsystem nach Anspruch 14,
dadurch gekennzeichnet,

‑ dass die mindestens eine Wasserabführlei-
tung (18; 56) eine Rückflusssicherung (40; 86)
für das abgeführte Wasser aufweist und,
‑dassdieRückflusssicherung (40; 86) vorzugs-
weise als freier Auslauf (88), als Rohrunterbre-
cher, in Form einer oder mehrerer Belüftungs-
öffnungen und/oder als mechanische Vorrich-
tung ausgebildet ist.

16. Verwendung einer Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 13 zum Abführen von Stagnations-
wasser aus einer Trinkwasserleitung, vorzugsweise
einerDuschwasserleitung, undvorzugsweise inVer-
bindung mit einem Sanitärsystem für eine endstän-
dige Trinkwasser-Zapfstelle, wie eine Kopf‑ und/o-
der Handbrause, besonders bevorzugt einem Sani-
tärsystem nach Anspruch 14 oder 15.
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